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KURZE BEGRÜNDUNG 

 

1. Einführung 

 

Der Vorschlag für eine Verordnung betrifft Personenkraftwagen, Lieferfahrzeuge (leichte 

Nutzfahrzeuge), Omnibusse, Kleinlieferwagen, Reisebusse und Lastkraftwagen. Derzeit 

werden die Geräuschemissionen von Fahrzeugen mit vier Rädern in der Richtlinie 

70/157/EWG und 12 weiteren Richtlinien festgelegt. Die Kommission möchte den derzeitigen 

Rechtsrahmen modernisieren, um die folgenden wichtigsten Ziele zu erreichen: 

 

- Vereinfachung des Rechtsrahmens: Die Richtlinie 70/157/EG und die 12 damit 

zusammenhängenden Einzelrichtlinien sollen aufgehoben und durch die vorgeschlagene 

Verordnung, in der der Geltungsbereich und die grundlegenden Bestimmungen festgelegt 

werden, ersetzt werden. 

 

- Einführung eines neuen Prüfverfahrens: Die Arbeitsgruppe UN/ECE hat 2007 ein neues 

Prüfverfahren erarbeitet. Dieses neue Verfahren führt im Vergleich zu dem in der Richtlinie 

70/157/EWG vorgesehenen alten Verfahren zu um 2db niedrigeren Werten. Die Europäische 

Kommission hat, nachdem sie dieses neue Verfahren während drei Jahren getestet hat, dessen 

Wirksamkeit in einer Folgenabschätzung nachgewiesen. 

 

- Änderung der Grenzwerte: Die Kommission schlägt eine allmähliche Senkung der 

Lärmemissionen vor, die je nach Fahrzeugart unterschiedlich aussieht: 

 für leichte und mittelschwere Fahrzeuge eine Senkung um 4 dB, die fünf Jahre nach 

Inkrafttreten der Verordnung wirksam werden soll. Diese Senkung soll in zwei 

Schritten erreicht werden: In einem ersten Schritt sollen 2014 die Werte um 2 dB und 

in einem weiteren Schritt 2017 um weitere 2 dB gesenkt werden. Der Geräuschpegel 

von Fahrzeugen dürfte demnach den Wert von 68 dB nicht mehr überschreiten; 

 für schwere Fahrzeuge eine Senkung um 3 dB, die fünf Jahre nach Inkrafttreten der 

Rechtsvorschriften wirksam werden soll. 2014 werden die Werte um 1 dB und 2017 

um weitere 2 dB gesenkt. Der Geräuschpegel je LKW dürfte demnach den Wert von 

78 dB nicht mehr überschreiten. 

 

- Notwendigkeit eines Mindestgeräuschpegels für Elektro- und Elektrohybridfahrzeuge: 

Vorschriften betreffend „akustische Systeme für herannahende Fahrzeuge“ werden 

gewährleisten, dass nur Fahrzeuge mit einem angemessenen Geräusch zur Anwendung 

kommen, was ferner zu einer Harmonisierung der angewandten Technik führen wird. Die 

Europäische Kommission weist darauf hin, dass die Montage als solche eine Option im 

Ermessen der Fahrzeughersteller bleibt. 

 

2. Verkehrspolitische Dimension des Vorschlags 

 

Anwendungsbereich der Verordnung 

 

Im Gegensatz zu dem folgenden Vorschlag für eine Verordnung gibt es keine 

Rechtsvorschriften über den Geräuschpegel von zwei- oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen. Um 
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diese Rechtslücke zu schließen, schlägt ihr Verfasser der Stellungnahme vor, in den Text 

einen Hinweis auf die Notwendigkeit spezifischerer europäischer Rechtsvorschriften über die 

durch zwei- oder dreirädrige Fahrzeuge verursachte Lärmbelästigung aufzunehmen. 

 

Neue Grenzwerte 

 

Ihr Verfasser der Stellungnahme schlägt vor, die Frist, innerhalb derer die neuen Grenzwerte 

erreicht werden müssen, zu verlängern. Bei leichten und mittelschweren Fahrzeugen 

befürwortet ihr Verfasser der Stellungnahme eine Senkung um 4 dB, die sieben Jahre nach 

Inkrafttreten der Verordnung wirksam wird. Diese Senkung würde in zwei Schritten erfolgen: 

Dabei sollen die Werte zunächst 2014 um 2 dB und dann 2019 um weitere 2 dB gesenkt 

werden. 

Was die Lastkraftwagen anbelangt, so unterstützt der Verfasser der Stellungnahme den 

derzeitigen Vorschlag der Europäischen Kommission. 

 

Mindestgeräuschpegel für Elektro- und Elektrohybridfahrzeuge 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Elektrofahrzeuge in einen Unfall in der Stadt verwickelt 

werden, ist, da sie völlig geräuschlos sind und daher von schwächeren Verkehrsteilnehmern, 

vor allem von blinden Menschen, nicht wahrgenommen werden können, zweimal höher als 

bei anderen Fahrzeugen. Deshalb schlägt ihr Verfasser vor, dass die Montage einer 

akustischen Warnvorrichtung für die Fahrzeughersteller verbindlich vorgeschrieben wird und 

nicht eine Option darstellt, wie dies die Europäische Kommission vorsieht. 

 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen: 

 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum 

ohne Binnengrenzen, in dem der freie 

Verkehr von Waren, Personen, 

Dienstleistungen und Kapital gewährleistet 

sein muss. Um dem Rechnung zu tragen, 

wird ein umfassendes unionsweites 

Typgenehmigungssystem für 

(1) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum 

ohne Binnengrenzen, in dem der freie 

Verkehr von Waren, Personen, 

Dienstleistungen und Kapital gewährleistet 

sein muss. Um dem Rechnung zu tragen, 

wird ein umfassendes unionsweites 

Typgenehmigungssystem für 
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Kraftfahrzeuge umgesetzt. Die technischen 

Voraussetzungen für die Typgenehmigung 

von Kraftfahrzeugen und deren 

Auspuffanlagen in Bezug auf zulässige 

Geräuschpegel sollten harmonisiert 

werden, damit vermieden wird, dass 

Anforderungen verabschiedet werden, die 

sich unter den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterscheiden, und damit das 

ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes gewährleistet ist, während 

gleichzeitig ein hoher Grad der 

öffentlichen Sicherheit und des 

Umweltschutzes sichergestellt ist. 

Kraftfahrzeuge umgesetzt, da 

Straßenfahrzeuge die größte Lärmquelle 

im Verkehrssektor sind. Die technischen 

Voraussetzungen für die Typgenehmigung 

von Kraftfahrzeugen und deren 

Auspuffanlagen in Bezug auf zulässige 

Geräuschpegel sollten harmonisiert 

werden, damit vermieden wird, dass 

Anforderungen verabschiedet werden, die 

sich unter den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterscheiden, und damit das 

ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes gewährleistet ist, während 

gleichzeitig ein hoher Grad der 

öffentlichen Sicherheit und des 

Umweltschutzes sowie eine höhere 

Lebensqualität und eine verbesserte 

Gesundheit sichergestellt sind. 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Diese Verordnung sollte außerdem die 

Geräuschgrenzwerte weiter senken. Sie 

sollte die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 

Kraftfahrzeuganhängern und von Anlagen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich 

ihrer allgemeinen Sicherheit 

berücksichtigen, die neue und strengere 

Anforderungen an das Rollgeräusch von 

Kraftfahrzeugreifen einführte. Studien, die 

die Belästigung und die gesundheitlichen 

Folgen von Straßenverkehrslärm 

beschreiben, sowie die verbundenen 

Kosten und Vorteile sollten ebenfalls 

einbezogen werden. 

(8) Diese Verordnung sollte außerdem die 

Geräuschgrenzwerte weiter senken. Sie 

sollte die Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Juli 2009 über die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 

Kraftfahrzeuganhängern und von Anlagen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich 

ihrer allgemeinen Sicherheit 

berücksichtigen, die neue und strengere 

Anforderungen an das Rollgeräusch von 

Kraftfahrzeugreifen einführte und durch 

die die Notwendigkeit eines kohärenten 

und umfassenden Ansatzes zur Lösung 

des Problems des Straßenverkehrslärms, 

auch unter Berücksichtigung des 

maßgeblichen Beitrags der 

Straßendeckschichten zum 

Straßenverkehrslärm, hervorgehoben 

wurde. Studien, die die Belästigung und 

die gesundheitlichen Folgen von 
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Straßenverkehrslärm beschreiben, sowie 

die verbundenen Kosten und Vorteile 

sollten ebenfalls einbezogen werden. Die 

vorliegende Verordnung sollte auch der 

Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2009 über die 

Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf 

die Kraftstoffeffizienz und andere 

wesentliche Parameter1 Rechnung tragen. 

Die Kommission sollte dafür Sorge 

tragen, dass Reifen in Bezug auf deren 

Geräuschpegel gekennzeichnet werden. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Um sicherzustellen, dass eine 

Reduzierung der Fahrzeuggeräusche 

nicht zu einer Einschränkung der 

Verkehrssicherheit führt, sollte die 

Kommission die Möglichkeit prüfen, die 

Anhänge dieser Verordnung so zu 

ändern, dass gewährleistet ist, dass die 

Fahrzeuge nicht zum Bestehen der 

Geräuschemissionsprüfungen mit 

leiseren, aber weniger sicheren Reifen 

ausgerüstet werden, die dann auf 

öffentlichen Straßen verwendet werden. 

Dieses Ziel könnte erreicht werden, indem 

genauere Anforderungen dafür festgelegt 

werden, welche Reifentypen gemäß den 

Verordnungen (EG) Nr. 661/2009 und 

(EG) Nr. 1222/2009 für die verschiedenen 

Klassen von Fahrzeugen verwendet 

werden dürfen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Als besonders wichtig werden 

Maßnahmen erachtet, die zur 

Entwicklung/Verbesserung der 

Infrastruktur getroffen werden können, 

um die Leistungen der Fahrzeuge im 

Hinblick auf die Verringerung des 

Lärmpegels zu optimieren, wie die 

umfassende Nutzung von 

Lärmschutzwänden. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9b) Im Sinne der Transparenz sollte die 

Kommission die Möglichkeit prüfen, den 

Anwendungsbereich der Richtlinie 

1999/94/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 1999 über die 

Bereitstellung von 

Verbraucherinformationen über den 

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen 

beim Marketing für neue 

Personenkraftwagen1 auszudehnen und 

Informationen über den Geräuschpegel 

der Fahrzeuge darin aufzunehmen. 

 __________________ 

 1 ABl. L 12 vom 18.1.2000, S. 16. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9c) Der Geräuschpegel der Fahrzeuge 

hängt zum Teil vom Umfeld ab, in dem 
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die Fahrzeuge verkehren, insbesondere 

von der Qualität der Straßeninfrastruktur 

und dem intelligenten Management des 

Straßenverkehrs. Ein integrierter Ansatz 

sollte daher in Erwägung gezogen 

werden, insbesondere in den 

Stadtgebieten mit dem höchsten 

Geräuschpegel und in den Fällen, in 

denen kurzfristige Maßnahmen 

erforderlich sind. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Vorteile für die Umwelt, die von 

Elektro- und Elektrohybridfahrzeugen im 

Straßenverkehr erwartet werden, haben zu 

einer wesentlichen Senkung des 

Geräuschpegels solcher Fahrzeuge geführt. 

Dadurch ist eine bedeutende 

Geräuschquelle weggefallen, durch die 

Fußgänger und Radfahrer mit 

Sehbehinderung sowie andere 

Verkehrsteilnehmer davor gewarnt wurden, 

dass sich ein Straßenfahrzeug nähert, sich 

in der Nähe befindet oder sich entfernt. 

Aus diesem Grund entwickelt die Industrie 

akustische Systeme, die dieses fehlende 

akustische Signal in Elektro- und 

Elektrohybridfahrzeugen ausgleichen. Die 

Leistung akustischer Systeme für 

herannahende Fahrzeuge sollte 

harmonisiert werden. Die Montage solcher 

Systeme sollte jedoch eine Option im 

Ermessen der Fahrzeughersteller bleiben. 

(10) Die Vorteile für die Umwelt, die von 

Elektro- und Elektrohybridfahrzeugen im 

Straßenverkehr erwartet werden, haben zu 

einer wesentlichen Senkung des 

Geräuschpegels solcher Fahrzeuge geführt. 

Dadurch ist eine bedeutende 

Geräuschquelle weggefallen, durch die 

Fußgänger und Radfahrer mit 

Sehbehinderung sowie andere 

Verkehrsteilnehmer davor gewarnt wurden, 

dass sich ein Straßenfahrzeug nähert, sich 

in der Nähe befindet oder sich entfernt. 

Aus diesem Grund entwickelt die Industrie 

akustische Systeme, die dieses fehlende 

akustische Signal in Elektro- und 

Elektrohybridfahrzeugen ausgleichen. Die 

Leistung akustischer Systeme für 

herannahende Fahrzeuge sollte 

harmonisiert werden. Die Montage solcher 

Systeme sollte für alle Fahrzeughersteller 

verbindlich sein. Die Kommission sollte 

ferner aufgefordert werden, zu prüfen, 

inwiefern aktive akustische und optische 

Sicherheitssysteme, die in 

Personenkraftwagen installiert werden 

können, dazu beitragen können, die 

angestrebte Verbesserung der Sicherheit 

der schwächsten Verkehrsteilnehmer in 
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städtischen Gebieten zu verwirklichen. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10a) Da es keine Rechtsvorschriften zum 

Geräuschpegel von zwei- oder 

dreirädrigen Fahrzeugen gibt, ist es 

zweckmäßig, dass die Kommission 

diesbezüglich einen neuen Vorschlag für 

einen Rechtsakt vorlegt. Es ist im 

Interesse der Europäischen Union, dass 

sie wie für die in dieser Verordnung 

behandelten Fahrzeuge mit vier Rädern 

auch Vorschriften über die 

Lärmbelästigung durch die 

obengenannten Fahrzeuge erlässt. Mit 

Hilfe einer speziellen Verordnung für 

Kraftfahrzeuge mit mindestens zwei 

Rädern könnten auf der Grundlage eines 

verbesserten Prüfverfahrens die 

Möglichkeiten für die Einführung 

strengerer Grenzwerte beurteilt werden, 

mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass die in 

Verkehr gebrachten Fahrzeuge 

tatsächlich geräuscharmer sind. 

Begründung 

Der Geräuschpegel der Kraftfahrzeuge mit mindestens zwei Rädern sollte ebenfalls 

Gegenstand einer speziellen Verordnung sein. Die von diesen Fahrzeugen ausgehende 

Lärmbelästigung ist die, unter der die Bevölkerung am meisten leidet. Sie ist entweder auf 

rücksichtsloses Fahrverhalten oder auf die Nutzung einer manipulierten, beschädigten oder 

nicht den Anforderungen entsprechende Auspuffanlage zurückzuführen. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10b)Der Geräuschpegel der Fahrzeuge 

wirkt sich unmittelbar auf die 

Lebensqualität der Unionsbürger aus, 

insbesondere in den Stadtgebieten, in 

denen es kaum oder gar keinen 

elektrischen und/oder unterirdischen 

öffentlichen Verkehr, kaum oder gar 

keine Möglichkeit der Fahrbewegung zu 

Fuß oder per Fahrrad gibt. Dem Ziel, das 

das Europäische Parlament in seiner 

Entschließung vom 15. Dezember 2011 zu 

dem Thema „Fahrplan zu einem 

einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum“1 festgelegt hat, nämlich 

die Zahl der Nutzer des öffentlichen 

Verkehrs zu verdoppeln, sollte ebenfalls 

Rechnung getragen werden.  Die 

Kommission und die Mitgliedstaaten 

sollten unter Achtung des 

Subsidiaritätsprinzips den öffentlichen 

Verkehr sowie die Fortbewegung zu Fuß 

und per Fahrrad fördern, um die 

Lärmbelästigung in den Städten zu 

verringern. 

 __________________ 

 1 Angenommene Texte, 

15. Dezember 2011, P7_TA(2011)0584. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10c) Informationen über Lärmbelastung, 

einschließlich der Testdaten, sollten 

verfügbar sein und an Verkaufsstellen 

und in Werbematerialien für Fahrzeuge 

deutlich sichtbar gemacht werden. 

 

Änderungsantrag 11 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (10d) Der Geräuschpegel eines Fahrzeugs 

hängt teilweise von seiner Nutzung und 

ordnungsgemäßen Wartung nach dem 

Kauf ab. Es ist daher notwendig, die 

Unionsbürger für die Bedeutung eines 

flüssigen Fahrstils unter Einhaltung der 

Geschwindigkeitsbegrenzungen in den 

einzelnen Mitgliedstaaten zu 

sensibilisieren. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Damit die Kommission die 

technischen Anforderungen dieser 

Verordnung mit einem direkten Verweis 

auf die UN/ECE-Regelungen Nr. 51 und 

Nr. 59 ersetzen kann, sobald die 

Grenzwerte in Bezug auf das neue 

Prüfverfahren in diesen Regelungen 

festgelegt sind, bzw. damit die 

Kommission diese Anforderungen an 

technische und wissenschaftliche 

Entwicklungen anpassen kann, sollte die 

Befugnis, Rechtsakte im Einklang mit 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union zu 

erlassen, in Bezug auf die Änderung der 

Bestimmungen in Anhängen dieser 

Verordnung zu den Prüfverfahren und 

Geräuschpegeln an die Kommission 

übertragen werden. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im 

Rahmen ihrer Vorarbeiten angemessene 

Konsultationen durchführt. Bei der 

Vorbereitung und Erarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission eine 

rechtzeitige und angemessene 

(12) Damit die Kommission die 

technischen Anforderungen dieser 

Verordnung mit einem direkten Verweis 

auf die UN/ECE-Regelungen Nr. 51 und 

Nr. 59 ersetzen kann, sobald die 

Grenzwerte in Bezug auf das neue 

Prüfverfahren in diesen Regelungen 

festgelegt sind, bzw. damit die 

Kommission diese Anforderungen an 

technische und wissenschaftliche 

Entwicklungen anpassen kann, sollte die 

Befugnis, Rechtsakte im Einklang mit 

Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union zu 

erlassen, in Bezug auf die Änderung der 

Bestimmungen in Anhängen dieser 

Verordnung zu den Prüfverfahren und 

Geräuschpegeln an die Kommission 

übertragen werden. Besonders wichtig ist, 

dass die Kommission während ihrer 

Vorarbeiten angemessene Konsultationen – 

auch auf Expertenebene – durchführt. Bei 

der Vorbereitung und Erarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission eine rechtzeitige und 
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Übermittlung der einschlägigen 

Dokumente an das Europäische Parlament 

und den Rat gewährleisten. 

angemessene Übermittlung der 

einschlägigen Dokumente an das 

Europäische Parlament und den Rat 

gewährleisten. 

Begründung 

Die Kommission sollte, bevor sie einen delegierten Rechtsakt erlässt, angemessene 

Konsultationen, auch auf Expertenebene, durchführen. Dieser Änderungsantrag trägt der 

neuen Standardformulierung für delegierte Rechtsakte Rechnung. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit 

prüfen, die Nutzung von geräuscharmen 

Fahrzeugen durch finanzielle Anreize 

voranzutreiben, indem sie die 

Investitionen der Hersteller von 

Nutzfahrzeugen in derartige Fahrzeuge 

fördern. 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 

folgende Begriffsbestimmungen: 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 

folgende Begriffsbestimmungen: 

(2) „Fahrzeugtyp“ bezeichnet 

Kraftfahrzeuge gemäß der 

Begriffsbestimmung in Anhang II Teil B 

der Richtlinie 2007/46/EG; 

(2) „Fahrzeugtyp“ bezeichnet 

 (2.1) im Falle von Fahrzeugen, die gemäß 

Anhang II Nummer 4.1. 2.1 geprüft 

wurden, Kraftfahrzeuge gemäß der 

Begriffsbestimmung in Anhang II Teil B 

der Richtlinie 2007/46/EG; 
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 (2.2) im Falle von Fahrzeugen, die gemäß 

Anhang II Nummer 4.1.2.2 geprüft 

wurden, Kraftfahrzeuge, die sich nicht 

zwangsläufig hinsichtlich Merkmalen der 

folgenden Art unterscheiden: 

 (2.2.1) Form oder Werkstoffe der 

Karosserie (insbesondere des Motorraums 

und seiner Schalldämpfung); 

 (2.2.2) Bauart des Motors (z. B. 

Fremdzündungs- oder 

Selbstzündungsmotor, Zwei- oder 

Viertaktmotor, Hub- oder 

Kreiskolbenmotor), Anzahl und Hubraum 

der Zylinder, Art der Einspritzanlage, 

Anordnung der Ventile, Nenndrehzahl (S) 

oder Bauart des Elektromotors; 

 (2.2.3) Fahrzeuge mit Motoren derselben 

Bauart und/oder unterschiedlichen 

Gesamtübersetzungsverhältnissen können 

als Fahrzeuge desselben Typs betrachtet 

werden. 

 Erfordern diese Unterschiede jedoch 

unterschiedliche Prüfverfahren, dann 

gelten sie als typverändernd. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Nummer 21 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21a) „Verkaufsstelle“ bezeichnet einen 

Ort, an dem Fahrzeuge Verbrauchern 

zum Kauf angeboten werden; 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Verbraucher, wenn sie den Kauf eines Fahrzeugs erwägen, 

uneingeschränkt Zugang zu den sachdienlichen Informationen haben, sollten die Angaben 

zum Geräuschpegel allgemein verbreitet werden. 

 

Änderungsantrag 16 
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Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Nummer 21 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (21b) „technisches Werbematerial“ 

bezeichnet technische Handbücher, 

Broschüren, Faltblätter und Kataloge (in 

gedruckter oder elektronischer Form oder 

als Online-Version) sowie Websites, mit 

denen Fahrzeuge in der breiten 

Öffentlichkeit beworben werden. 

Begründung 

Um zu gewährleisten, dass die Verbraucher, wenn sie den Kauf eines Fahrzeugs erwägen, 

uneingeschränkt Zugang zu den sachdienlichen Informationen haben, sollten die Angaben 

zum Geräuschpegel allgemein verbreitet werden. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Der Hersteller gewährleistet, dass die 

Schalldämpferanlage so beschaffen, 

konstruiert und zusammengebaut ist, dass 

sie gegen Korrosionseinflüsse, denen sie je 

nach den Einsatzbedingungen des 

Fahrzeugs ausgesetzt ist, hinreichend 

geschützt ist. 

2. Der Hersteller gewährleistet, dass die 

Schalldämpferanlage so beschaffen, 

konstruiert und zusammengebaut ist, dass 

sie gegen Korrosionseinflüsse, denen sie je 

nach den Einsatzbedingungen des 

Fahrzeugs und den unterschiedlichen 

regionalen Klimabedingungen ausgesetzt 

ist, hinreichend geschützt ist. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Der Hersteller informiert über den 

Geräuschpegel der von ihm hergestellten 

Fahrzeuge, vor allem die entsprechenden 

Dezibelwerte, insbesondere in den 
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Verkaufsstellen und im Werbematerial. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der im Einklang mit Anhang II gemessene 

Geräuschpegel darf die in Anhang III 

festgelegten Grenzwerte nicht 

überschreiten. 

Bei den in Anhang II niedergelegten 

Prüfbedingungen sollten sind die 

typischen Straßenfahrbedingungen und 

die Prüfvorschriften für andere 

wesentliche Bauteile des Fahrzeugs, die 

bereits von der Verordnung (EG) 

661/2009 abgedeckt werden, 

berücksichtigt werden1. 

 Der im Einklang mit Anhang II gemessene 

und mathematisch auf die nächste 

Ganzzahl gerundete Geräuschpegel darf 

die in Anhang III festgelegten Grenzwerte 

nicht überschreiten. 

 __________________ 

 1 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Juli 2009 über die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 

Kraftfahrzeuganhängern und von 

Systemen, Bauteilen und selbstständigen 

technischen Einheiten für diese 

Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 

Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.07.09, 

S. 1). 

Begründung 

Übernahme des Standpunkts der Arbeitsgruppe Lärmschutz (Arbeitsgruppe 29) der UN/ECE 

in Genf. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Binnen drei Jahren nach dem in der dritten 

Spalte zu Phase 1 in Anhang III dieser 

Verordnung genannten Datum führt die 

Kommission eine ausführliche Studie 

durch, um sicherzustellen, ob die 

Grenzwerte sich als angemessen erwiesen 

haben. Auf der Grundlage der Ergebnisse 

der Studie kann die Kommission 

gegebenenfalls Vorschläge für Änderungen 

dieser Verordnung vorlegen. 

Binnen drei Jahren nach dem in der dritten 

Spalte zu Phase 1 in Anhang III dieser 

Verordnung genannten Datum führt die 

Kommission eine ausführliche Studie 

durch, um sicherzustellen, ob die 

Grenzwerte sich als angemessen erwiesen 

haben und ob es zu nachteiligen 

Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit 

gekommen ist. Auf der Grundlage der 

Ergebnisse der Studie kann die 

Kommission in begründeten Fällen 

Vorschläge für Änderungen dieser 

Verordnung vorlegen, die sich auf die 

Geräuschgrenzwerte beziehen. Die 

Ergebnisse der Studie werden dem 

Europäischen Parlament zugeleitet. 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 In den gemäß Absatz 1 vorgelegten 

Vorschlägen für Änderungen dieser 

Verordnung werden die von der 

Internationalen Organisation für 

Normung (ISO) festgelegten neuen 

Normen, insbesondere die Norm 

ISO 10844:2011, berücksichtigt. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) 

Wenn ein Hersteller ein AVAS in ein 

Fahrzeug einbaut, sind die Anforderungen 

Beim Einbau eines AVAS in ein Fahrzeug 

durch den Hersteller sind die 
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in Anhang X zu erfüllen. Anforderungen in Anhang X zu erfüllen. 

Begründung 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Elektrofahrzeuge in einen Unfall in der Stadt verwickelt 

werden, ist, da sie völlig geräuschlos sind und daher von schwächeren Verkehrsteilnehmern, 

vor allem von blinden Menschen, nicht wahrgenommen werden können, zweimal höher als bei 

anderen Fahrzeugen. Die Montage einer akustischen Warnvorrichtung sollte daher für die 

Fahrzeughersteller verbindlich vorgeschrieben werden. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Wenn ein Hersteller ein AVAS in ein 

Fahrzeug einbaut, sind die Anforderungen 

in Anhang X zu erfüllen. 

Wenn ein Hersteller ein AVAS in ein 

Fahrzeug einbaut, sind die Anforderungen 

in Anhang IX zu erfüllen. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission ist befugt, delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I 

bis XI zu erlassen. 

1. Die Kommission ist nach Artikel 11 

befugt, delegierte Rechtsakte zur Änderung 

der Anhänge I bis XI zu erlassen. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag trägt der neuen Standardformulierung für delegierte Rechtsakte 

Rechnung. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Befugnis, delegierte Rechtsakte im 2. Die Befugnis, delegierte Rechtsakte im 
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Sinne von Artikel 10 Absatz 1 zu erlassen, 

wird der Kommission für einen 

unbestimmten Zeitraum ab dem Datum 

der Annahme dieser Verordnung 
übertragen. 

Sinne von Artikel 10 Absatz 1 zu erlassen, 

wird der Kommission für einen Zeitraum 

von fünf Jahren nach dem Inkrafttreten 
übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat erhebt spätestens 

drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums Einwände gegen eine solche 

Verlängerung. 

Begründung 

Die Dauer der Befugnisübertragung an die Kommission sollte auf einen Zeitraum von fünf 

Jahren beschränkt werden, der verlängerbar ist, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind, 

wie die Erstellung eines Berichts, und sofern das Parlament oder der Rat keine Einwände 

erhebt. Dieser Änderungsantrag trägt der neuen Standardformulierung für delegierte 

Rechtsakte Rechnung.  

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Ein nach Artikel 10 Absatz 1 erlassener 

delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 

wenn das Europäische Parlament oder der 

Rat binnen zwei Monaten ab dem Tag der 

Übermittlung keine Einwände gegen ihn 

erhebt oder wenn sowohl das Europäische 

Parlament als auch der Rat der 

Kommission vor Ablauf dieser Frist 

mitgeteilt haben, dass sie nicht 

beabsichtigen, Einwände zu erheben. Auf 

Veranlassung des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um einen 

Monat verlängert. 

5.  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 10 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 

das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, 

dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Begründung 

Die Frist für die Erhebung eines Einwands gegen einen delegierten Rechtsakt sollte 

insgesamt vier Monate betragen können. Dies ist eine realistischere Frist, um es dem 

Parlament bzw. dem Rat zu ermöglichen, das Verfahren einzuhalten, das für die 

Geltendmachung eines Einwands vorgesehen ist. Dieser Änderungsantrag trägt der neuen 

Standardformulierung für delegierte Rechtsakte Rechnung. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 12 entfällt 

Einwände gegen delegierte Rechtsakte  

1. Das Europäische Parlament und der 

Rat können gegen einen delegierten 

Rechtsakt binnen zwei Monaten ab der 

Übermittlung Einwände erheben. Auf 

Veranlassung des Europäischen 

Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um einen Monat verlängert. 

 

2. Haben bis zum Ablauf dieser Frist 

weder das Europäische Parlament noch 

der Rat Einwände gegen den delegierten 

Rechtsakt erhoben oder haben sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat 

der Kommission vor Ablauf dieser Frist 

mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtigen, 

Einwände zu erheben, so tritt der 

delegierte Rechtsakt zu dem in seinen 

Bestimmungen genannten Zeitpunkt in 

Kraft. 

 

3. Erhebt das Europäische Parlament 

oder der Rat Einwände gegen einen 

delegierten Rechtsakt, so tritt dieser nicht 

in Kraft. Das Organ, das Einwände 

erhebt, gibt die Gründe für seine 

Einwände gegen den delegierten 

Rechtsakt an. 
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Begründung 

Artikel 12 in dieser Formulierung ist angesichts des Wortlauts von Artikel 11 überflüssig, und 

mit dessen Streichung soll der Text an die neue Standardformulierung für delegierte 

Rechtsakte angeglichen werden. 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 13 entfällt 

Dringlichkeitsverfahren  

1. Im Einklang mit Artikel 10 Absatz 1 

erlassene delegierte Rechtsakte treten 

unverzüglich in Kraft und bleiben gültig, 

solange keine Einwände im Sinne von 

Absatz 2 erhoben werden. In der 

Übermittlung eines delegierten Rechtsakts 

an das Europäische Parlament und den 

Rat sind die Gründe für die Anwendung 

des Dringlichkeitsverfahrens anzugeben. 

 

2. Sowohl das Europäische Parlament als 

auch der Rat können im Einklang mit 

dem in Artikel 11 Absatz 5 beschriebenen 

Verfahren Einwände gegen einen 

delegierten Rechtsakt erheben. In solch 

einem Fall hebt die Kommission den 

Rechtsakt unverzüglich auf, sobald das 

Europäische Parlament oder der Rat den 

Beschluss, Einwände zu erheben, 

übermittelt hat. 

 

Begründung 

Artikel 13 in dieser Formulierung ist überflüssig, da die Anwendung des 

Dringlichkeitsverfahrens nicht ordnungsgemäß begründet wird (weder in Artikel 10 noch in 

den Erwägungen) und er demnach zu streichen ist. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang II – Nummer 3.2.2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3.2.2. Die Rollgeräuschemissionen der 

Reifen sind in der Verordnung (EG) 

Nr. 661/2009 über die allgemeine Sicherheit 

von Kraftfahrzeugen festgelegt. Die bei der 

Prüfung verwendeten Reifen müssen für das 

jeweilige Fahrzeug repräsentativ sein und 

sind vom Fahrzeughersteller auszuwählen 

und in Anlage 3 zu Anhang I dieser 

Verordnung einzutragen. Die Reifen müssen 

einer der vom Fahrzeughersteller für das 

Fahrzeug angegebenen Reifengrößen 

entsprechen. Sie müssen handelsüblich und 

gleichzeitig mit dem Fahrzeug auf dem 

Markt erhältlich sein2
/. Der Reifendruck muss 

dem für die Prüfmasse des Fahrzeugs vom 

Hersteller empfohlenen Wert entsprechen. 

Die Profiltiefe der Reifen muss mindestens 

den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

3.2.2. Die Rollgeräuschemissionen der 

Reifen sind in der Verordnung (EG) 

Nr. 661/2009 über die allgemeine Sicherheit 

von Kraftfahrzeugen festgelegt. Die bei der 

Prüfung verwendeten Reifen müssen für das 

jeweilige Fahrzeug repräsentativ sein und 

sind vom Fahrzeughersteller auszuwählen 

und in Anlage 3 zu Anhang I dieser 

Verordnung einzutragen. Die Reifen müssen 

einer der vom Fahrzeughersteller für das 

Fahrzeug angegebenen Reifengrößen 

entsprechen. Sie müssen handelsüblich und 

gleichzeitig mit dem Fahrzeug auf dem Markt 

erhältlich sein2/. Der Reifendruck muss dem 

für die Prüfmasse des Fahrzeugs vom 

Hersteller empfohlenen Wert entsprechen. 

Die Profiltiefe der Reifen muss mindestens 

den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

2/ Da die Reifen erheblich zur 

Geräuschemission des Fahrzeugs beitragen, 

müssen bestehende Rechtsvorschriften zum 

Reifenrollgeräusch berücksichtigt werden. 

Traktionsreifen, M-und-S-Reifen und 

Spezialreifen im Sinne der UN/ECE-

Regelung Nr. 117 (ABl. L 231 vom 

29.8.2008, S. 19) sollten auf Verlangen des 

Herstellers nicht für 

Typgenehmigungsprüfungen und für 

Messungen zur Kontrolle der 

Übereinstimmung der Produktion verwendet 

werden. 

2/ Da die Reifen erheblich zur 

Geräuschemission des Fahrzeugs beitragen, 

müssen bestehende Rechtsvorschriften zum 

Reifenrollgeräusch berücksichtigt werden. 

Traktionsreifen, M-und-S-Reifen und 

Spezialreifen im Sinne der aktuellen 

Änderungen der UN/ECE-Regelung Nr. 117 

sollten auf Verlangen des Herstellers nicht 

für Typgenehmigungsprüfungen und für 

Messungen zur Kontrolle der 

Übereinstimmung der Produktion verwendet 

werden. 

Begründung 

Der Änderungsantrag entspricht den in der 53. Sitzung der Arbeitsgruppe Lärmschutz (eine 

Gruppe von Lärmfachleuten innerhalb der für die Entwicklung weltweit gültiger 

harmonisierter Fahrzeugnomen zuständigen Arbeitsgruppe 29 der UN/ECE in Genf, der auch 

die Europäische Kommission als Mitglied angehört) im Jahre 2011 gefassten Beschlüssen. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang III – Grenzwerte 
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Vorschlag der Kommission 

 
Fahrzeug 

klasse 
Beschreibung der Fahrzeugklasse Grenzwerte in dB(A) [Dezibel(A)] 

  

Grenzwerte für 
die 

Typgenehmigun
g neuer 

Fahrzeugtypen 

Grenzwerte für 
die 

Typgenehmigun
g neuer 

Fahrzeugtypen 

Grenzwerte für 
die Zulassung, 

den Verkauf 
und die 

Inbetriebnahme 
von 

Neufahrzeugen 

  

Phase 1 gültig 
ab 

[2 Jahre nach 
der 

Veröffentlich 
ung] 

Phase 2 gültig 
ab 

[5 Jahre nach 
der 

Veröffentlich 
ung] 

Phase 3 gültig 
ab 

[7 Jahre nach 
der 

Veröffentlich 
ung] 

  
Allge 
mein 

Gelän
de 

fahr 
zeug* 

Allgem
ein 

Gelän
de 

fahr 
zeug* 

Allge 
mein 

Geländ
e 

fahr 
zeug* 

M Fahrzeuge zur Personenbeförderung       

M1 
Anzahl Sitzplätze < 9 
 

70 71** 68 69** 68  69** 

M1 
Anzahl Sitzplätze < 9;  
Leistungs-Masse-Verhältnis > 150 kW/Tonne 

71 71 69 69 69 69 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse < 2 Tonnen 
 

72 72 70 70 70 70 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 2 Tonnen < Masse < 
3,5 Tonnen 
 

73 74 71 72 71 72 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 3,5 Tonnen < Masse < 
5 Tonnen;  
Motornennleistung < 150 kW 

74 75 72 73 72 73 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 3,5 Tonnen < Masse < 
5 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

76 78 74 76 74 76 

M3 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse > 5 Tonnen;  
Motornennleistung < 150 kW 

75 76 73 74 73 74 

M3 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse > 5 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

77 79 75 77 75 77 

N Fahrzeuge zur Güterbeförderung       

N1 
Masse < 2 Tonnen 
 

71 71 69 69 69 69 

N1 
2 Tonnen < Masse < 3,5 Tonnen 
 

72 73 70 71 70 71 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
Motornennleistung < 75 kW 

74 75 72 73 72 73 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
75 < Motornennleistung < 150 kW 

75 76 73 74 73 74 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

77 79 75 77 75 77 

N3 
Masse > 12 Tonnen;  
75 < Motornennleistung < 150 kW 

77 78 75 76 75 76 

N3 
Masse > 12 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

80 82 78 80 78 80 
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Geänderter Text 

 
Fahrzeug 

klasse 
Beschreibung der Fahrzeugklasse Grenzwerte in dB(A) [Dezibel(A)] 

  

Grenzwerte für 
die 

Typgenehmigun
g neuer 

Fahrzeugtypen 

Grenzwerte für 
die 

Typgenehmigun
g neuer 

Fahrzeugtypen 

Grenzwerte für 
die Zulassung, 

den Verkauf 
und die 

Inbetriebnahme 
von 

Neufahrzeugen 

  

Phase 1 gültig 
ab 

[2 Jahre nach 
der 

Veröffentlichung] 

Phase 2 gültig 
ab 

[6 Jahre nach 
der 

Veröffentlichung] 

Phase 3 gültig 
ab 

[8 Jahre nach 
der 

Veröffentlichung] 

  
Allgem

ein 

Gelän
de 

fahr 
zeug* 

Allge 
mein 

Gelän
de 

fahr 
zeug* 

Allge 
mein 

Gelän
de 

fahr 
zeug* 

M Fahrzeuge zur Personenbeförderung       

M1 
Anzahl Sitzplätze < 9 
 

70 71** 68 69** 68  69** 

M1 
Anzahl Sitzplätze < 9;  
Leistungs-Masse-Verhältnis > 150 kW/Tonne 

71 71 69 69 69 69 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse < 2 Tonnen 
 

72 72 70 70 70 70 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 2 Tonnen < Masse < 
3,5 Tonnen; 
 

73 74 71 72 71 72 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 3,5 Tonnen < Masse < 
5 Tonnen;  
Motornennleistung < 150 kW 

74 75 72 73 72 73 

M2 
Anzahl Sitzplätze > 9; 3,5 Tonnen < Masse < 
5 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

76 78 74 76 74 76 

M3 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse > 5 Tonnen;  
Motornennleistung < 150 kW 

75 76 73 74 73 74 

M3 
Anzahl Sitzplätze > 9; Masse > 5 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

77 79 75 77 75 77 

N Fahrzeuge zur Güterbeförderung       

N1 
Masse < 2 Tonnen 
 

71 71 69 69 69 69 

N1 
2 Tonnen < Masse < 3,5 Tonnen; 
 

72 73 70 71 70 71 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
Motornennleistung < 75 kW 

74 75 72 73 72 73 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
75 < Motornennleistung < 150 kW 

75 76 73 74 73 74 

N2 
3,5 Tonnen < Masse < 12 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

77 79 75 77 75 77 

* Höhere Grenzwerte sind nur gültig, wenn das Fahrzeug die entsprechende 

Definition für Geländefahrzeuge nach Anhang II Abschnitt A Nummer 4 der 

EU-Richtlinie 2007/46/EG erfüllt.   

** Für Fahrzeuge der Klasse M1 gelten die höheren Grenzwerte für 

Geländefahrzeuge nur, wenn die zulässige Gesamtmasse mehr als 2 Tonnen 

beträgt. 
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N3 
Masse > 12 Tonnen;  
75 < Motornennleistung < 150 kW 

77 78 75 76 75 76 

N3 
Masse > 12 Tonnen;  
Motornennleistung > 150 kW 

80 82 78 80 78 80 

 

 

 

 

* Höhere Grenzwerte sind nur gültig, wenn das Fahrzeug die entsprechende 

Definition für Geländefahrzeuge nach Anhang II Abschnitt A Nummer 4 der 

EU-Richtlinie 2007/46/EG erfüllt.  

** Für Fahrzeuge der Klasse M1 gelten die höheren Grenzwerte für 

Geländefahrzeuge nur, wenn die zulässige Gesamtmasse mehr als 2 Tonnen 

beträgt. 
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Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun 

Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, 

Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, 

Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut 

Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas 

Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Werner Kuhn, Eva 

Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert 

Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, 

Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 

Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, 

Roberts Zīle 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter(innen) 

Spyros Danellis, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Janusz Władysław 

Zemke 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 187 Abs. 2) 

María Irigoyen Pérez 

 
 


